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Verlustabzugssperre zur
Verhinderung einer doppelten
Nutzung von
Organschaftsverlusten im In- und
Ausland

Die zeitliche Anwendungsregelung des § 34 Abs. 9 Nr. 8 des
Körperschaftsteuergesetzes (KStG) i.d.F. des Gesetzes zur Änderung
und Vereinfachung der Unternehmensbesteuerung und des
steuerlichen Reisekostenrechts vom 20.02.2013, nach der die
Verlustabzugssperre des § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 KStG i.d.F. vom
20.02.2013 rückwirkend auf alle nicht bestandskräftig veranlagten Fälle
anwendbar ist, enthält keine verdeckte Regelungslücke. Eine
(verfassungskonforme) Beschränkung ihres zeitlichen
Anwendungsbereichs scheidet aus. Dies hat der Bundesfinanzhof
(BFH) in einem aktuellen Urteil entschieden.

https://blogs.pwc.de/de/steuern-und-recht/article/252339/
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Sachverhalt

Die Beteiligten streiten über die Anwendung der Verlustabzugssperre nach § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 des

Körperschaftsteuergesetzes (KStG) i.d.F. des Gesetzes zur Änderung und Vereinfachung der

Unternehmensbesteuerung und des steuerlichen Reisekostenrechts vom 20.02.2013 (BGBl I 2013, 285,

BStBl I 2013, 188) ??KStG n.F.?? im Jahr 2010 (Streitjahr).

Die Klage vor dem Finanzgericht Düsseldorf hatte Erfolg. Die Voraussetzungen des §14 Abs.1 Satz1 Nr.5

KStG n.F. seien zwar grundsätzlich erfüllt. Der zeitliche Anwendungsbereich dieser Regelung nach §34

Abs.9 Nr.8 KStG n.F. sei aber verfassungskonform einzuschränken, soweit davon ??wie im Streitfall?? noch

nicht bestandskräftige Bescheide für Veranlagungszeiträume vor 2013 solcher Steuerpflichtiger betroffen

seien, die in diesem Zeitraum sowohl ihren Sitz als auch ihre Geschäftsleitung im Inland gehabt hätten und

damit nicht von der begünstigenden Änderung des §14 Abs.1 Satz1 Halbsatz1 KStG n.F. erfasst seien.

Entscheidung des BFH

Der BFH hat der Revision stattgegeben, die Entscheidung der Vorinstanz aufgehoben und zur

anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Finanzgericht zurückverwiesen.

Das Finanzgericht hat rechtsfehlerhaft dahin erkannt, dass §14 Abs.1 Satz1 Nr.5 KStG n.F. auf die

streitgegenständlichen Bescheide zeitlich nicht anwendbar sei. Die Sache ist nicht spruchreif, da anhand

der bisherigen tatsächlichen Feststellungen des Finanzgerichts nicht abschließend beurteilt werden kann,

ob die tatbestandlichen Voraussetzungen des §14 Abs.1 Satz1 Nr.5 KStG n.F. erfüllt sind. Aus diesem

Grund scheidet zum gegenwärtigen Stand des Verfahrens auch eine Vorlage an das

Bundesverfassungsgericht (BVerfG) gemäß Art.100 Abs.1 des Grundgesetzes (GG) aus.

Die zeitliche Anwendungsregelung des § 34 Abs. 9 Nr. 8 des Körperschaftsteuergesetzes (KStG) i.d.F. des

Gesetzes zur Änderung und Vereinfachung der Unternehmensbesteuerung und des steuerlichen

Reisekostenrechts vom 20.02.2013 (BGBl I 2013, 285, BStBl I 2013, 188), nach der die

Verlustabzugssperre des § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 KStG i.d.F. vom 20.02.2013 rückwirkend auf alle nicht

bestandskräftig veranlagten Fälle anwendbar ist, enthält keine verdeckte Regelungslücke. Eine

(verfassungskonforme) Beschränkung ihres zeitlichen Anwendungsbereichs scheidet aus.

§ 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 KStG i.d.F. vom 20.02.2013 ist persönlich auf jeden Organträger anwendbar und

nicht lediglich auf solche, die sowohl in der Bundesrepublik Deutschland als auch in einem ausländischen

Staat ansässig sind.

§ 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 KStG i.d.F. vom 20.02.2013 gehört zu den von § 7 Satz 1 des

Gewerbesteuergesetzes in Bezug genommenen Gewinnermittlungsvorschriften; die Vorschrift ist daher

auch bei der Ermittlung des Gewerbeertrags zu berücksichtigen.

Eine nach § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 KStG i.d.F. vom 20.02.2013 erforderliche Berücksichtigung von

negativen Einkünften des Organträgers oder der Organgesellschaft bei der Besteuerung im ausländischen

Staat liegt nur insoweit vor, als eine am Ertrag orientierte ausländische Steuer unter Einbeziehung

sämtlicher Einkünfte, die aus der gleichen Quelle stammen, bei periodenübergreifender Betrachtung
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endgültig niedriger festgesetzt wurde als ohne Berücksichtigung dieser Einkunftsquelle.

Das Finanzgericht hat nun zu prüfen, ob die Tatbestandsvoraussetzungen des § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5

KStG n.F. erfüllt sind.

Fundstelle

BFH, Urteil vom 16. Juli 2025 (I R 20/22), veröffentlicht am 11. Dezember 2025.
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